
 

  

Sportförderungsvertrag 
zwischen 

Deutsche Polizeigewerkschaft, Landesverband Berlin e.V. 
– nachfolgend „DPolG“ genannt – 

und 

Name, Vorname: __________________________________________ 
 
Anschrift: ________________________________________________ 
 
Mitgliedsnummer (DPolG): ________________________________ 

Sportförderung Vertragsbeginn:  01.__.____ 

– nachfolgend „Mitglied“ genannt – 

wird folgender Vertrag geschlossen: 

 
§ 1 Gegenstand des Sportförderungsvertrages 

(1) Das Mitglied erwirbt mit diesem Vertrag die DPolG 
Sportförderung. 

(2) Grundlage dieser Sportförderung ist eine bestehende  
Mitgliedschaft in der DPolG. 

(3) Der Sportförderungsvertrag umfasst die Möglichkeit, 
zusätzliche Sportkooperationen der DPolG zu nutzen (z.B. 
Urban Sports-Club). 

 

§ 2 Beitrag und Zahlungsweise 

(1) Der monatliche Sportförderungsbeitrag beträgt 1,50 €. 
(2) Die Zahlung des Sportförderungsbeitrages erfolgt 

quartalsweise im Voraus. 
(3) Die Zahlung erfolgt per SEPA-Lastschriftmandat vom 

angegebenen Konto des Mitglieds. 
 

SEPA-Lastschriftmandat 
 
Hiermit ermächtige ich die Deutsche Polizeigewerkschaft 
Landesverband Berlin e.V. (DPolG), Zahlungen für die DPolG 
Sportmitgliedschaft mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Deutsche 
Polizeigewerkschaft Landesverband Berlin e.V. (DPolG) auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit 
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen. 

 
__________________________________________________________ 
IBAN:  
 

__________________________________________________________ 
Kreditinstitut:   

__________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift des Kontoinhabers: 

§ 3 Vertragsdauer und Kündigung 

(1) Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. 
(2) Der Vertrag kann von beiden Parteien mit einer Frist von 

einem Monat zum Monatsende in Textform (Brief oder E-
Mail) gekündigt werden. 

(3) Im Falle einer Kündigung erfolgt eine anteilige Erstattung 
des bereits gezahlten Beitrags für den Zeitraum nach 
Vertragsende.

 

§ 4 Beendigung des Sportförderungsvertrages 

Der Sportförderungsvertrag endet automatisch, wenn die 
Mitgliedschaft in der DPolG endet. 

 

§ 5 Datenschutz 

Die im Rahmen des Sportförderungsvertrages erhobenen 
personenbezogenen Daten werden ausschließlich zur 
Verwaltung der Sportförderung und der Beitragsabrechnung 
gemäß den Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) verarbeitet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. 

 

§ 6 Schlussbestimmungen 

(1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen 
der Schriftform. 

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages 
unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen unberührt. 

 
 

 

 
___________________________________________________________ 
Ort, Datum:    

_____________________________________________________ 
Unterschrift Mitglied:   


